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          Christopher Wetzel 
          Fraktionsvorsitzender                                       
          christopher.wetzel@gmx.de 
          Tel. 0162/ 9704097 
          08.06.2021 
            

An den  
Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
der Gemeinde Biblis 
Herrn Konstantin Großmann 
Darmstädter Straße 25 
68647 Biblis 
 
 
 
Antrag der CDU-Fraktion für die Sitzung der Gemeindevertretung am 29.09.2021 
 
A11/2021: Freigabe von Einbahnstraßen für den Radverkehr   
 
 
Sehr geehrter Herr Großmann, 
 
wir bitten um Aufnahme des folgenden Antrags auf die Tagesordnung der Sitzung der Gemeindever-
tretung am 29. September 2021: 
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Die Gemeindeverwaltung wird damit beauftragt zu prüfen, inwiefern die Einbahnstraßen in der Ge-
meinde Biblis, nämlich insbesondere:  
 

- Bahnhofstraße, Biblis 
- Im Langen Wingert, Wattenheim 
- Korngasse, Biblis 
- Friedhofstraße, Biblis 
- Brücklache, Biblis 

 
für den Radverkehr freigegeben werden können.  
 
Bei positivem Prüfungsergebnis ist die Freigabe umzusetzen. 
 
 
Begründung:  
 
In der Gesamtgemeinde fehlt bei den Einbahnstraßen eine Freigabe für den Radverkehr, sodass die-
ser entgegen der Fahrrichtung die Straße befahren kann. Dies betrifft insbesondere:  
 

- Bahnhofstraße, Biblis 
- Im Langen Wingert, Wattenheim 
- Korngasse, Biblis 
- Friedhofstraße, Biblis 
- Brücklache, Biblis 
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Insbesondere die Bahnhofstraße versperrt dem Radfahrer – entsprechend der derzeitigen verkehrs-
rechtlichen Anordnung – einen direkten und wichtigen Weg zum Bahnhof. Auch die Straße „Im Langen 
Wingert“ hindert – streng nach Beschilderung – die Anwohner mit dem Fahrrad aus Westen kommend 
ins Quartier einzufahren.  
 
Im Sinne einer Förderung des Radverkehrs und im Sinne der Verkehrserziehung sollen die insbeson-
dere die genannten Straßen hinsichtlich einer Freigabe des Radverkehrs in Gegenrichtung geprüft 
werden. Der ADFC Hessen sieht unter Anderem folgende Vorteile:  
 

• Die Öffnung erhöht i.d.R. die Verkehrssicherheit:  

• Weniger Radfahrer auf Fußwegen  

• Weniger Unfälle mit sich öffnenden Türen  

• Bessere Sicht beim Begegnen  

• Weniger Unfälle auf den „Umleitungsstrecken“ 
 
Bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen besteht eine Pflicht zum Öffnen der Straßen. (vgl. 
www.adfc-hessen.de).  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
i.A. Christopher Wetzel 
Fraktionsvorsitzender 

http://www.adfc-hessen.de/



